
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Christian Hafenecker, MA 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend Ausgrenzung und Willkür gegen Motorradfahrer beenden - regionale 
Fahrverbote und separate Geschwindigkeitsbeschränkungen unterbinden 

eingebracht in der 91 . Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 25. März 2021 im 
Zuge der Debatte zu TOP 30, Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 
1354/A(E) der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend keine Diskriminierung der Besitzer von Klebevignetten (723 d.B.) 

Im Bereich des Individualverkehrs sind im gesamten Bundesgebiet immer mehr 
Einschränkungen festzustellen , welche vor allem motorisierte Zweiräder betreffen. So 
beschloss beispielsweise die Tiroler Landesregierung im Mai 2020 auf Betreiben der 
für Verkehrsangelegenheiten zuständigen grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Ingrid Felipe umfassende Fahrverbote für motorisierte Zweiräder, welche ein 
Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel im Zulassungsschein eingetragen haben, bis 
31. Oktober 2020, dem De-facto-Ende der Motorradsaison. Betroffen waren von 
diesen Fahrverboten folgende Strecken : Lechtal Straße (B198) von Steeg 
(Landesgrenze Vorarlberg) bis Weißenbach am Lech , Tannheimer Straße (B199) von 
Weißenbach am Lech bis Schattwald (Staatsgrenze Deutschland) , Berwang-Namloser 
Straße (L21) von Bichlbach bis Stanzach , Hahntennjochstraße (L72) 2.Teil von Pfafflar 
bis Imst (Passhöhe) , Hahntennjoch Landesstraße (L246) 1.Teil von Imst (Passhöhe) 
bis Imst Kreuzung Vogelhändlerweg, Bschlaber Landesstraße (L266) von Elmen bis 
Pfafflar. 

Eine von LH-Stv. Ingrid Felipe am 18. März 2021 präsentierte Evaluierungsstudie zu 
diesen Fahrverboten bestätigt deren Sinnlosigkeit, denn in ihrer Interpretation 
derselben verschwieg sie , dass nicht nur das Motorradaufkommen auf diesen 
Strecken um 36,2 % zurückgegangen ist, sondern auch das 
Gesamtverkehrsaufkommen um nahezu gleich hohe 35,6 %. Diesen Schluss zieht 
auch der Vizebürgermeister der Stadt Landeck, Ing . Mag . (FH) Thomas Hittler (ÖVP) 
in einem auf meinbezirk.at am 19. März 2021 veröffentlichten Artikel: 

"Mit anderen Worten: Der Verkehr ist im Vergleich zu 2017 generell dramatisch 
gesunken, und man muss nicht unbedingt besonders intelligent sein, um dies auf 
Corona zurückführen zu können. Da Auto-, Güter- und Motorradverkehr offenbar 
ungefähr gleich stark zurückgegangen sind, bedeutet das im Umkehrschluss: Die 95-
dBA-Regelung hatte nicht den geringsten Effekt". 

Dem Vernehmen nach planen dennoch zahlreiche, von Motorradfahrern stark 
frequentierte Gemeinden entsprechend dem Tiroler Vorbild ebenfalls Initiativen für 
derartige Fahrverbote auf Straßen in ihren jeweiligen Gemeindegebieten zu setzen. 
Dies ist besonders auch vor dem Hintergrund grundlegend unsinnig, als dass das im 
Zulassungs?chein eing~trag~pe Standg.eräusch keinesweg.s dafür geeim:iet ist .. laute 
von leisen motorisierten Zweirädern zu unterscheiden. Die Messung des 
Standgeräusches kann lediglich zur Kontrolle allfälliger Manipulationen , etwa am 
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Auspuff, herangezogen werden. Darüber hinaus beträgt der Grenzwert für die 
beschleunigte Vorbeifahrt 77 Dezibel, welcher von keinem zugelassenen Zweirad 
überschritten wird. 

Neben Fahrverboten nehmen auch Ausschilderungen von eigens für Motorradfahrer 
geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu, wie dies etwa im Bereich des „Rohrer 
Sattels" auf der Gutensteiner Straße B21 in Niederösterreich der Fall ist, wo die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Autofahrer 100 km/h, für Motorradfahrer jedoch nur 
70 km/h beträgt. Derartig unterschiedliche Tempolimits sind vor allem hinsichtlich der 
Verkehrssicherheit höchst fahrlässig, erhöhen sie doch an unübersichtlichen Stellen 
die Gefahr von Auffahrunfällen und verleiten PKW- genauso wie LKW-Fahrer zu 
Überholvorgängen, welche wiederum für alle Verkehrsteilnehmer ein Risiko darstellen. 

Insgesamt ist daher der Umstand, dass die Besitzer der 850.000 in Österreich 
zugelassenen motorisierten Zweiräder, trotz ebendieser behördlichen Zulassung und 
beim Erwerb bezahlter Steuern zahlreiche Straßen nicht mehr befahren dürfen oder 
separate Tempolimits einhalten müssen, ein reiner Akt der Willkür, den es zu 
beseitigen gilt. Auch aus umweltpolitischer Sicht ist es völlig widersinnig, willkürliche 
Restriktionen gegen motorisierte Zweiräder zu erlassen, verursachen sie doch nur 
rund die Hälfte des C02-Ausstoßes eines Autos, benötigen im Vergleich nur etwa ein 
Viertel des Parkraums und lösen keine Staus aus. Es müssen daher seitens des 
Bundes gesetzliche Regelungen ergriffen werden, mit welchen dieser 
Ungleichbehandlung und Ausgrenzung von Fahrern motorisierter Zweiräder durch für 
die Vollziehung der StVO zuständige Länder ein Riegel vorgeschoben wird. 

Daher stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie wird aufgefordert, auf die Bundesländer einzuwirken, so dass es zu keiner 
Diskriminierung von Motorradfahrern bei der Verordnung von örtlichen Fahrverboten 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen kommt." 

sW'I 
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